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Die Gemeinde Riegelsberg erlässt aufgrund der §§ 12 und 22 des 
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18.4.1989 (Amtsbl. S. 557), der §§ 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes 
-KAG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.6.1985 (Amtsbl. S. 729) durch 
Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.1990 folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Die Benutzungsgebühren (unter Berücksichtigung der Beiträge an den 
Entsorgungsverband und der Abwasserabgaben) werden gemäß § 1 Abs. 2 der 
Satzung der Gemeinde Riegelsberg über das Erheben von Gebühren für die Benutzung 
der öffentlichen Abwasseranlagen (Kanalgebührensatzung) vom 17.12.1990 wie folgt 
festgesetzt:  
 
Benutzungsgebühren pro cbm Wasserverbrauch   3,40 Euro 
 
 

§ 2 
Diese Satzung tritt am 01.01.1991 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Riegelsberg über die Erhebung von 
Abgaben für den Anschluss an die öffentlichen Entwässerungs- und 
Abwasserreinigungsanlagen, die Benutzung dieser Anlagen und das Einleiten von 
Wasser in Gewässer vom 26.11.1979 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 
27.11.1989 außer Kraft. 
 
Riegelsberg, den 17.12.1990 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Holzer 


